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Aufgaben der Klassenelternvertretung 
(KlassenelternvertreterIn und StellvertreterIn) 

 
 Gewählt jeweils für ein Jahr, falls nicht durch Wahlordnung die Amtszeit um ein 

oder zwei Schuljahre verlängert wird. Eine Wiederwahl ist möglich. 
 

 Elternvertretung nur in einer Klasse möglich.  
 

 Arbeit im Team. 
 

 Beide sind Mitglieder im Elternbeirat der Gaisental-Grundschule. 
 

 Vorsitz der Klassenpflegschaft (Elternabend). 
 

 Erstellen in enger Abstimmung mit der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer die 
Tagesordnung. 

 
 Klassenpflegschaft mindestens eine pro Halbjahr – nach Bedarf und Wunsch der 

Eltern (mindestens ein Viertel) auch öfter.  
 

 Keine Erörterung von Einzelfällen in der Klassenpflegschaft. 
 

 Organisationshilfe bei Festen und Veranstaltungen in der Klasse, in der Schule. 
 

 AnsprechpartnerIn für alle Probleme, die Eltern mit Lehrerinnen oder der Schul-
leitung haben. 

 
 Vertretung der Elterninteressen. 

 
 Vermittlung bei Konflikten zwischen den Eltern. 
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Mögliche Themen / Inhalte einer Klassenpflegschaft: 
 

 Entwicklungs- und Leistungsstandard der Klasse,  
 

 Fragen der Disziplin,  
 

 Verfahren und Maßstäbe der Leistungsbeurteilung (Notenbildung), Klassenarbei-
ten; 

 
 Fördermaßnahmen im Klassenverband und in Förderkursen. 

 
 Stundenplan, Nachmittagsunterricht, Arbeitsgemeinschaften, Kurse, Soziales 

Lernen; 
 

 Hausaufgaben,  
 

 Versetzungsregelungen,  
 

 Ausflüge, Wanderungen; 
 

 Familien- und Geschlechtserziehung in der Schule; 
 

 Informationen zu Beschlüssen der Schulkonferenz, des Elternbeirats, usw. 
 

 Übergang Grundschule und weiterführende Schulen. 
 

 Welche Möglichkeiten gibt es, wenn mein Kind besonders begabt ist? 
 

 Wo bekomme ich Hilfe, wenn mein Kind das Klassenziel nicht erreicht hat? 
 

 Medienerziehung. 
 

 usw.  
 


